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 Quelle: Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (Breitbandrichtlinie – BbR)

• Datenrate: > 50 Mbit/s (> 30 Mbit/s) 

• Fördergegenstand: wirtschaftliche Deckungslücke

• Förderbetrag: 850.000 € + 50.000 = 900.000 € 

• Fördersatz: 80 %

• Fördermittel 1. Verfahren: 316.672,80 €

• Fördermittel für 2. Verfahren: 583.327,20 €                                                                

• Höfe Bonus ab 01.07.2017: 850.000 €

• Laufzeitende: 31.12.2018

Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im 

Freistaat Bayern

(Breitbandrichtlinie – BbR) 

Eckpunkte Breitbandförderprogramm:



Modul 3 – Ergebnis Markterkundung

aktueller Stand im Förderverfahren:



Im Rahmen der Markterkundung sind von folgenden 
Netzbetreibern Meldungen eingegangen:

Telekom Deutschland GmbH
Vodafone Kabel Deutschland

Telefonica Germany
E-Plus Mobilfunk GmbH

aktueller Stand im Förderverfahren:



Telekom Deutschland GmbH

Eigenwirtschaftlicher Ausbau 
innerhalb der nächsten 3 Jahre

                   aktueller Stand im Förderverfahren:



aktueller Stand im Förderverfahren:



Vodafone Kabel Deutschland

Es ist kein eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant
Zur Zeit können 943 Haushalte Bandbreiten 

von bis zu 400 Mbit/s im Download und 
bis zu 25 Mbit/s im Upload nutzen. 

aktueller Stand im Förderverfahren:



aktueller Stand im Förderverfahren:



„Höfebonus“ im Rahmen der bayerischen Breitbandfor̈derung

 
        Zur Erreichung eines noch höheren Grades an Flächendeckung, insbesondere bei starker 

Zersiedelung, können einer Gemeinde für Bewilligungen nach der Richtlinie zur Förderung 

des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR) ab dem 1. Juli 

2017 verbesserte Förderkonditionen („Höfebonus“) gewährt werden. 

Förderhöchstbetrag:

Individueller bayerischer Förderhöchstbetrag wird noch 

einmal gewährt zzgl. bislang nicht ausgeschöpfter 

Förderhöchstbetrag (inklusive Erhöhung um 50.000 Euro im 

Falle einer interkommunalen Zusammenarbeit). 

aktueller Stand im Förderverfahren:



Voraussetzungen 

• Kommune muss mind. einen Förderbescheid auf Basis der BbR erhalten 

haben. 

• Der Förderantrag bzw. das dem Förderantrag zu Grunde liegende 

Angebot eines Netzbetreibers und der Verwendungsnachweis müssen 

einen Anteil von mindestens 80 % FTTB-Anschlus̈sen im 

Erschließungsgebiet vorsehen. Hierzu zählen auch für einen FTTB-

Ausbau vorbereitete Grundstücksanschlüsse. 

• Die Gemeinde muss das Breitbandzentrum Amberg vor Beginn des Aus- 

wahlverfahrens über das Ausbauprojekt informieren. 

aktueller Stand im Förderverfahren:



Modul 4 – Auswahlverfahren

Erschließungsgebiete festlegen

Zielstellung:
möglichst alle „weißen Flecken“ 

mit mindestens 30 Mbit/s versorgen.

Zielstellung neu:
alle „weißen Flecken“ mit Glasfaser erschließen!

Fördermittel inkl. Höfe Bonus: 1.433.327,20 €

                   aktueller Stand im Förderverfahren:



Auswahlverfahren - Erschließungsgebiete

18 Erschließungsgebiete   mit  102 Gebäuden und  2 Grundstücken



Auswahlverfahren - Erschließungsgebiete
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Auswahlverfahren - Erschließungsgebiete



Weitere Schritte:

Breitbandberatung Bayern GmbH –  Alois-Senefelder-Str. 16  – D-92318 Neumarkt  - Telefon 09181 / 406 1333  - Telefax 09181 / 406 1334           
 E-Mail: info@breitbandberatung.de  -  Internet: www.breitbandberatung.de

1.  Beschluss des Gemeinderates über die Festlegung der 
Erschließungsgebiete 

2.  Erstellung der Bekanntmachung zum Auswahlverfahren

Punkt 8 d): 
Weisen alle eingegangenen Angebote eine Wirtschaftl ichkeitslücke
von mehr als 1.791.659 € auf, behält sich die Gemein de 
die Aufhebung des Verfahrens vor.

3.  Start des 2. Auswahlverfahrens



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


